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In den Kommunalverträgen der Stadt Plauen ist auch 
fixiert, in welchen territorialen Interessengemeinschaften und 
Arbeitsgruppen der territorialen Rationalisierung welche 
Betriebe mitarbeiten und welche Betriebe die Funktion des 
Leitbetriebes wahrnehmen.

Grundlage und Ausgangspunkt für die Maßnahmen der 
territorialen Rationalisierung und den Inhalt der Kommunal
verträge' sind der Volkswirtschaftsplan und weitere Be
schlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Rates der 
Stadt Plauen. Die von den betrieben und Einrichtungen im 
Rahmen der Interessengemeinschaften vorgesehenen Leistun
gen werden in den Kommunalverträgen zwischen dem Rat 
der Stadt und dem jeweiligen Betrieb vereinbart. Die Maß
nahmen der Interessengemeinschaften werden in die Pläne 
aller Partner eingeordnet und planmäßig realisiert.

Die Planung und Abrechnung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit sowie der Festlegungen in Kommunalverträgen 
erfolgt über die Stadtplankommission. Zur Leitung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit besteht ein zentraler 
Arbeitsstab unter Leitung des Oberbürgermeisters. Dem 
zentralen Arbeitsstab unterstehen die Arbeitsgruppe „Terri
toriale Rationalisierung“ unter Leitung des Vorsitzenden der 
Stadtplankommission und die Arbeitsgruppe „Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen“ unter Leitung des 
Oberbürgermeisters.

Der Arbeitsgruppe „Territoriale Rationalisierung“ sind 
die territorialen Interessengemeinschaften Metall, Elektro- 
technik/Elektronik, Deko/Konfektion, Textil, Bau sowie der 
Kooperationsverband Bank der Reserven, der Interessenver
band Materialökonomie mit ständiger Materialbörse, der 
Interessenverband Arbeiterversorgung und der Stadttrans- 
portausschuß/Werkfahrgemeinschaften zugeordnet. Im Aufbau 
befindet sich auf Beschluß der Stadtverordnetenversammlung 
ein Informationszentrum sozialistische Gemeinschaftsarbeit. 
In diesem Zentrum sollen die Materialbörse, die Bank der 
Reserven produktiver Fonds, die Gruppe Computertechnik 
mit Softwarebank und die Themenbank Wissenschafts
kooperation ihren Sitz haben.

Zur Arbeitsgruppe „Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen“ gehören vier territoriale Interessenge
meinschaften, deren Gegenstand der Um- und Ausbau von 
Wohnungen ist, sowie mehrere zeitweilige territoriale Inter
essengemeinschaften zur Lösung kommunaler Schwerpunkt
aufgaben.

Die Verknüpfung zwischen Kommunalverträgen und an
deren Formen der Leitung der territorialen Rationalisierung 
hat damit, ganz offenbar aus der Spezifik des Stadtkreises 
Plauen heraus, eine außerordentliche Dichte erreicht.

Zur Vorbereitung der Kommunalverträge 
und zur Kontrolle ihrer Verwirklichung

Kommunalverträge werden in aller Regel für ein Jahr abge
schlossen. Gut bewähren sich aber auch längerfristige Ver
träge, die jährlich im Zusammenhang mit der Beschlußfas
sung über die Jahrespläne präzisiert werden.

Partner der Kommunalverträge sind die örtlichen Räte 
einerseits und die Betriebe, Genossenschaften und Einrich
tungen andererseits. Bei objektbezogenen Kommunalver
trägen sind oft mehrere Betriebe, Genossenschaften und Ein
richtungen, die sich an der Realisierung eines gemeinsamen 
Vorhabens beteiligen, Partner.

In den Territorien ist das Bemühen sichtbar, die Kom
munalverträge rechtzeitig mit der Vorbereitung der Volks
wirtschaftspläne und den Planabstimmungen mit den Betrie
ben vorzubereiten und abzuschließen. Vielerorts unterbreiten 
die örtlichen Räte den Betrieben, Genossenschaften und 
Einrichtungen Angebotskataloge, in denen kommunalpoli
tische Vorhaben zur Realisierung angeboten werden. Sie 
stabilisieren die Konkretheit der Kommunalverträge, orien
tieren auf Längerfristigkeit und ermöglichen die bessere Zu
sammenfassung von Kräften und Mitteln.

Die Leistungen der örtlichen Räte werden aus den Plan
kennziffern abgeleitet. Die betrieblichen Verpflichtungen 
gehen in die Betriebspläne bzw. die Betriebskollektivverträge 
ein. Bei den Genossenschaften werden die Leistungen durch 
Beschlüsse der Vollversammlungen bzw. der Vorstände 
bestätigt.

Die Anzahl der Kommunalverträge und die durch Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtungen bereitgestellten mate
riellen und finanziellen Mittel haben in den vergangenen 
Jahren wesentlich zugenommen. In der Stadt Plauen gilt der 
Grundsatz, daß mit jedem Betrieb ein Kommunalvertrag 
abgeschlossen wird, der alle zwischen dem Rat Und dem 
Betrieb vereinbarten Leistungen einschließlich der Unterstüt

zung der Wohngebiete und Schulen erfaßt. Dem geht eine 
Zuarbeit durch alle Fachabteilungen an die Stadtplankom
mission voraus. Diese bearbeitet die Vorschläge in Abstim
mung mit den Fachabteilungen nach entsprechender Rang- 
und Reihenfolge und stellt das Ergebnis in der territorialen 
Planabstimmung zur Beratung.

Großbetriebe schließen oft mehrere Kommunalverträge 
ab. Sie werden durch verschiedene Städte und Gemeinden, 
die im Einzugsbereich der Beschäftigten dieser Betriebe 
liegen, zum Vertragsabschluß aufgefordert.

Bewährt hat sich, daß Vertragspartner der Städte und 
Gemeinden diejenigen Kombinatsbetriebe, Betriebsteile oder 
auch Ferieneinrichtungen des jeweiligen Großbetriebes sind, 
die in diesen Städten und Gemeinden unmittelbar ansässig 
sind.

Die Kontrolle der Realisierung der Kommunalverträge 
erfolgt durch Rechenschaftslegungen der örtlichen Räte sowie 
der Leiter der Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen 
in den Volksvertretungen (§ 63 Abs. 4 letzter Satz GöV). Der
artige Rechenschaftslegungen finden auch in den örtlichen 
Räten und ständigen Kommissionen statt. Ferner dienen 
operative Ratssitzungen, Kontrollberatungen, Zusammen
künfte der Bürgermeister und Ratsmitglieder mit den Leitern 
der Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen sowie 
Leitungssitzungen in den Betrieben der Kontrolle über die 
Verwirklichung der Kommunalverträge.

Abgeordnete und Abgeordnetengruppen in den Betrieben 
nehmen allerdings noch mit unterschiedlicher Aktivität Ein
fluß auf die Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der 
Kommunalverträge. In der Stadt Plauen wird auch der „Tag 
des Abgeordneten“ zur Kontrolle der Durchführung der 
Kommunalverträge genutzt.

Die Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Kom
munalverträge sollte noch stärker zu einer unmittelbaren 
Aufgabe der Abgeordneten und Abgeordnetengruppen in den 
Betrieben werden. Das erhöht auch die Autorität der Kom
munalverträge und trägt mitunter zur Präzisierung ihres 
Inhalts bei. Vor allem aber wird dadurch die zu ihrer Ver
wirklichung notwendige gesellschaftliche Initiative mobili
siert und motiviert.

Die Untersuchungen des Verfassungs- und Rechtsaus
schusses ergaben, daß die öffentliche Rechenschaftslegung 
und Kontrolle ein ausreichendes Mittel ist, um die Realisie
rung der Kommunalverträge zu gewährleisten. Abgeordnete, 
Staatsfunktionäre, Betriebsleiter und leitende Mitarbeiter 
verneinten die Notwendigkeit, zur Verwirklichung der Ver
träge Sanktionen zu vereinbaren. Viele Praktiker wiesen 
darauf hin, daß in den Kommunalverträgen gerade die auf 
der gemeinsamen Verantwortung der Partner beruhende 
kameradschaftliche Zusammenarbeit zum Ausdruck kommt, 
auf deren Atmosphäre sich jede Art von Sanktionen nur 
negativ auswirken könne. Erörterungen über die Möglichkeit 
der Anwendung von Sanktionen für die Nichterfüllung über
nommener Pflichten aus Kommunalverträgen finden daher in 
der Praxis keine Resonanz.

*

Die Untersuchungen des Ausschusses führten zu der Erkennt
nis, daß die rechtlichen Regelungen zur territorialen Ratio
nalisierung und zu den Kommunalverträgen, wie sie- im 
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen enthalten sind, 
ausreichen. Ein Bedürfnis nach weitergehenden Detailrege
lungen besteht gegenwärtig nicht. Vielmehr könnten die 
gegenwärtigen Möglichkeiten zu variabler und differenzierter 
Vertragsgestaltung, die der Vielfalt ’und Unterschiedlichkeit 
der örtlichen Bedingungen Rechnung tragen, durch Detail
regelungen eingeengt werden. Die VO über die Gestaltung 
der Vertragsbeziehungen zwischen den Räten der Städte und 
Gemeinden und den Betrieben zur weiteren Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen vom 
17. Juli 1968 (GBl. II Nr. 83 S. 661), die für die inhaltliche Aus
gestaltung von Kommunalverträgen noch begrenzte Bedeu
tung hat, behindert hingegen die Entwicklung dieser Vielfalt 
nicht. Eine Überarbeitung dieser Rechtsvorschrift wird nicht 
für erforderlich gehalten.
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